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Entschieden moderat

Warum sich Staat und Kirche in Deutschland gut vertragen.

Von Dr. Bernd Beuscher
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Die deutsche Verfassung ist sehr religionsfreundlich. Zwar identifiziert sich der deutsche Staat mit keiner Kirche oder Religion. Dabei ist der Tenor jedoch nicht der, den Staat laizistisch vor Religion und Kirche zu schützen und der Gesellschaft das religiöse Leben auszutreiben, was der Grund ist für die knapp hundert Jahre alte strikte Trennung von Staat und Kirche in Frankreich bzw. in der Türkei (siehe Info-Kasten). Sondern es geht im Gegenteil positiv nach amerikanischem Modell darum, religiöse Freiheit und Vielfalt zu fördern und zu schützen und staatlich diese Freiheit von Religionen und Kirchen von staatlicher Kontrolle zu gewährleisten. Diesen Geist atmet auch unsere Verfassung, wenngleich sie nicht so radikal umgesetzt ist. In diesem Geist gibt es in Deutschland den Staatenkirchenvertrag, das aus napoleonischer Zeit stammende Konkordat. 
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Die Religionsfreundlichkeit drückt sich hinsichtlich der christlichen Kirchen nicht nur in der verfassungsmäßig verankerten Kirchensteuer, in der Bezugnahme auf Gott in der Präambel des Grundgesetzes und in den Amtseiden sowie im Schutz der Sonn- und Feiertage aus, sondern schlägt sich auch in staatlich finanzierter Militärseelsorge und Schulpfarrern, im kirchlichen Rechtsanspruch auf Sendezeiten in den Medien und darin nieder, dass die Kreuze an den Schulwänden nicht nach Laune frommer Lehrkräfte, sondern auf Veranlassung der Schulbehörden dort angebracht wurden. 

Dies ist nicht neutral und doch klug. Denn Aufklärung, so sie nicht selbst in Aberglauben umschlagen will, spaltet vernünftigerweise die Anliegen der Herzensbildung nicht von der rationalen Dimension des Lebens ab, sondern lässt beidem Luft zum Atmen. Darum gibt es im deutschen Grundgesetz keinen Satz, dass Staat und Kirche strikt zu trennen seien. Im Gegenteil begrüßt die deutsche Verfassung die enge Kooperation von Staat und öffentlich organisierten Kirchen, welche Anerkennung auch von der Europäischen Verfassung nicht tangiert wurde. Dort heißt es im Artikel 52: „Die Union achtet den Status, den Kirchen und weltanschaulicher Gemeinschaften in den Mitgliedsstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht.“ 
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So ist und bleibt zum Beispiel Religion in Deutschland ordentliches Unterrichtsfach. Dabei unterrichten Religionslehrer und - lehrerinnen mit dem ausdrücklichen Segen der Kirchen, der sogenannten Vokation bzw. missio canonica, die in einem öffentlichen Gottesdienst erteilt wird. „Dadurch soll gewährleistet werden, dass der Bekenntnisinhalt der evangelischen Kirche Hauptgegenstand des evangelischen Religionsunterrichtes bleibt und der Unterricht sich nicht auf eine überkonfessionelle, vergleichende Betrachtung religiöser Lehren, Sittenunterricht, Religionskunde oder Bibelgeschichte beschränkt“ heißt es in einer Verlautbarung der Evangelischen Kirche im Gegensatz zu Frankreich, wo Religion an öffentlichen Schulen nur als glaubensübergreifender Wissensstoff („fait religieux“) unterrichtet werden darf. Zeugnisformulartechnische Versuche Berlin-Brandenburgs, den Religionsunterricht aus dem öffentlichen Bildungsbewusstsein zu verbannen, nannte der evangelische Bischof Wolfgang Huber „Schelmenstücke“, die verfassungsrechtlich nicht haltbar sind. Das Bildungsministerium in Potsdam ließ nämlich zwei Zeugnisformulare drucken, und nur wer am Religionsunterricht teilnahm, bekam ein Zeugnis, auf dem dieses Fach notiert war. Bei allen anderen fehlte diese Rubrik auf dem Zeugnisformular, so dass gar nicht deutlich wurde, dass Religionsunterricht angeboten wird.
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 „Faith and fury“ gehören zusammen. Die mit der Lebenswette verbundenen Reflexionen und Gefühle zielen auf Ewigkeit, Totalität und Beherrschung und nicht auf Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Toleranz. Laizität tendiert unvermeidlich selbst dazu, „Staatsreligion“ zu werden. Aber auch das Gegenteil - die scheinheilige und populistische Vermarktung von Erfolgsfrömmigkeit und Leitkultur als Garant gesellschaftlicher Gemütlichkeit – ist eine gefährlich naive Verkennung des existentiellen Wesens von Religiosität. 

Gegen Neutralitätswahn, gegen faulen Frieden und gegen Funktionalisierung fremder Religionen von professionellen Gutmenschen zum Zwecke der Selbstpromotion ist gleichermaßen Einspruch zu erheben. Weder die laizistische Forderung nach gleicher öffentlicher Unterdrückung der religiösen Lebensdimension für alle noch die staatliche Versorgung einiger mit kirchenkonfessionalistischen Gesinnungsnischen wird dem Wesen von Religion als „Ergriffensein von dem, was uns unbedingt angeht“ (Paul Tillich), gerecht. Dass laut Grundgesetz niemand wegen seines Glaubens benachteiligt oder bevorzugt werden darf, widerspricht nicht der Option öffentlicher Einübung in den Umgang mit der religiösen Dimension des Lebens, sondern impliziert sie gerade. Lebenswette, Bildungswette und Wettbewerb sind miteinander verwoben. Nicht selten erlangen daher Wissenschaft, Geldanhäufung und Bildung selbst eine zivilreligiöse Bedeutung.

Glaube und Zweifel gehören ebenfalls zusammen. Nur die Religion, die - äußerst selbstbewusst - ihre eigene Relativität mitschleppt, kann ein wirksames Anti-Blockiersystem für unvermeidliche ideologische Gefahrensituationen im gesellschaftlichen Verkehr unter kritischen Witterungsbedingungen der späten Moderne sein. Ziel staatlicher Moderation der Lebenswetten seiner Bürger kann darum nicht sein, Verschleierung zu verschleiern, schmucke Goldkreuzkettchen staatlich zu legitimieren oder den Unterschied zwischen „ostentativen“, „ostensiblen“ und unauffälligen religiösen Symbolen staatlich zu definieren, sondern eine Kultur der Erkennbarkeit von Grenzen religiöser Überzeugung aus religiöser Überzeugung - sozusagen um Gottes Willen - zu fördern. Praktisch bedeutet das zum Beispiel, dass die religiösen Denominationen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, indem sie ihre Kriterien z.B. in Richtlinien und Lehrplänen offen legen. 

Dies führt keineswegs zu christlichen Sonderprivilegien. Mit allen Religionsgemeinschaften, die dies praktizieren, lässt sich staatlich gut kooperieren. Sie erhalten zu Recht den Segen des Staates im Gegensatz zu ideologischen Fanatikern. Solche Hochkultur paradoxen, entschieden-anfechtbaren Glaubens fällt nicht einfach vom Himmel, sondern bedarf theologischer Bildungsarbeit und Einübung. Sie ist auf den allerersten Blick verwechselbar mit verbreiteten Erscheinungsformen einer lauen „Religion light“ (häufig evangelischer Konfession, stets korrekt-liberal, korrekt-tolerant, pauschal-ökumenisch, blasiert-interreligiös), die Zeitgenossen zu recht verspotten. 

Dass Religion zu den bedrohten Arten gehöre, war ein Selbstmissverständnis der Aufklärung. Künftig werden nicht Atheismus, Säkularisierung oder „Parallelgesellschaften“ das Problem sein, sondern der gnadenlose Wettbewerb gesellschaftlich hochintegrierter „Gottprotze“ (Elias Canetti), denen ihr Glaube selbst zum Götzen geworden ist, die als „Helden ihrer Bekehrungsgeschichte“ (Karl Barth) selbsttrunken an ihren Glauben glauben, anstatt Gott mit klopfendem Herzen einen guten Mann sein zu lassen. 

Die drei neuzeitlichen Grundmodelle des Verhältnisses von profanen Staaten zu Religionen

Das radikal religionsfreundliche amerikanische Modell:

Im Zuge der Konstituierung der Menschenrechte (1776) und der amerikanischen Verfassung (1787) kam es zum Virginia Statute of Religious Liberty (1785), in dem die Trennung von Staat und Kirche festgelegt wurde.

Leitmotiv und Haupttenor ist dabei die radikal religionsfreundliche Idee, dass es Vertretern jeder Denomination möglich sein muss, öffentliche Ämter wahrzunehmen. In einem Zusatzparagraphen wurde ausdrücklich das „Verbot eines jeden religiösen Verbotes“ verankert.

Diese „Neutralität“ ist tendenziös, nämlich eine Strategie zum Schutz der religiösen Dimension des menschlichen Lebens.

Das radikal religionsfeindliche französische/türkische Modell

Es ist bekannt, dass die Französische Revolution 1789 in Anlehnung an die amerikanische Verfassung mit Liberté, Egalité, Fraternité die Menschenrechte proklamierte.

1790 erfolgte die Verstaatlichung der Kirche und die Gültigkeit der Zivilverfassung für den Klerus. Weil es dem Image der Aufklärung widerspricht ist aber kaum bekannt, dass 1793 die Jakobiner mit geradezu religiösem Fanatismus eine atheistische Diktatur errichteten. Die Kirchengebäude wurden geschlossen, Notre-Dame zum „Tempel der Vernunft“ geweiht. 1794 wurde das Christentum zugunsten eines „Kultes der Vernunft“ mit neuer Zeitrechnung abgeschafft. Robespierre zelebrierte das „Fest des höchsten Wesens“.

Um 1900 formierten sich in Frankreich und in der Türkei Laizismus und Säkularismus mit dem Tenor, Religion aus der Gesellschaft auszutreiben. Diese „strikte Neutralität“ ist tendenziös, nämlich eine Strategie der Geringschätzung der religiösen Dimension des menschlichen Lebens.

Das staatlich moderierte religionsfreundliche deutsche Modell

Napoleon hatte 1801 mit dem Konkordatsmodell (Staatenkirchenvertrag) an die 1790 in Frankreich erfolgte Verstaatlichung der Kirche angeknüpft. 1933 wurde ein entsprechendes Reichskonkordat in Deutschland eingeführt. Dies hinderte die Kirchen damals nicht, „mit brennender Sorge“ (katholisch) bzw. als „Bekennende Kirche“ (evangelisch) vor den sich abzeichnenden totalitären Vorgängen zu warnen: „Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden“ hieß es in der Barmer Theologischen Erklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche vom Mai 1934.

Das religionsfreundliche Modell ist entschieden moderat, nämlich eine Strategie zur öffentlichen Kultivierung des Phänomens menschlicher Religiosität.
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